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1 Einleitung

Die 2007 von der Europäischen Union verabschie-
dete EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
(HWRM-RL) gibt den Mitgliedsstaaten der EU auf, 
bis Ende 2015 für Risikogewässer im Küsten- und 
Binnenbereich Hochwasserrisikomanagementplä-
ne (HWRM-Pläne) aufzustellen. Kernstück der Plä-
ne sind Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger 
hochwasserbedingter	 Folgen	 für	 Mensch,	 Umwelt,	
das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten.

Da	 Hochwasser	 und	 Sturmfluten	 nicht	 vor	 Verwal-
tungsgrenzen Halt machen, liegt der HWRM-RL ein 
flussgebietsweiter	 Betrachtungsansatz	 zugrunde.	
Die Koordination der Hochwasserrisikomanagement-
pläne erfolgt im Rheineinzugsgebiet auf unterschied-
lichen	Ebenen.	Auf	Ebene	der	Internationalen	Fluss-
gebietseinheit	 (IFGE)	 Rhein	 hat	 die	 Internationale	
Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) einen 
Hochwasserrisikomanagementplan für Einzugsge-
biete größer als 2.500 km²  erarbeitet [1]. Auf nationa-
ler	Ebene	 hat	 die	 Flussgebietsgemeinschaft	 (FGG)	
Rhein einen Bericht zur Koordinierung der Hoch-
wasserrisikomanagementplanung	in	der	FGG	Rhein 
herausgegeben [2]. Niedersachsen veröffentlicht den 
HWRM-Plan für das Teil-Bearbeitungsgebiet Vechte 
der	FGE	Rhein	[3].

Die	Fläche	der	IFGE	Rhein	verteilt	sich	auf	die	Länder	
Österreich, Italien, Schweiz, Lichtenstein, Deutsch-
land,	 Frankreich,	 Luxemburg,	 Belgien	 und	 die	Nie-
derlanden. Das Teilbearbeitungsgebiet Vechte ist ein 
Teil	der	IFGE	Rhein	und	liegt	im	Bearbeitungsgebiet	
Deltarhein. 

Der hier vorliegende Bericht ist ein Dokument des 
Landes Niedersachsen, das ergänzend zum HWRM-
Plan	des	Teileinzugsgebietes	Vechte	der	FGE	Rhein	
herausgegeben wird. Er ist damit einer von vier 
Berichten, die für den niedersächsischen Teil der 
Einzugsgebiete von Elbe, Weser, Ems und Vechte 
(Rhein) herausgegeben werden. Der Bericht enthält 
einen zusammenfassenden Überblick über die Auf-
gaben und Ergebnisse der HWRM-RL sowie eine 
Zusammenstellung aller Maßnahmen, die von den 
zuständigen Akteuren (Kommunen, Verbände, Land 
Niedersachsen, …) im niedersächsischen Vechteein-
zugsgebiet für die Umsetzung der HWRM-RL gemel-
det wurden.

Jede Kommune, jeder Verband sowie das Land Nie-
dersachsen kann sich mit den gemeldeten Maßnah-
men	 hier	 wiederfinden.	 Damit	 dient	 dieser	 Bericht	
auch der Verbesserung der Kommunikation der vom 
Hochwasser betroffenen Akteure. Er ermöglicht es 
zuständigen Behörden, Verbänden und Kommunen, 
sich einen Überblick über die angedachten, begon-
nenen oder bereits seit Ende 2011 umgesetzten 
Maßnahmen im Vechteeinzugsgebiet zu verschaf-
fen, die im Rahmen der aktiven Beteiligung gemäß  
§ 75 Abs. 1 Satz 2 WHG von den zuständigen öffent-
lichen Akteuren gemeldet wurden.

Durch die Zusammenschau der Maßnahmen besteht 
die Möglichkeit, potentiell gemeinsame Projekte zu 
identifizieren	und	abzustimmen	oder	auch	gemeinsa-
me überregionale Maßnahmen zu initiieren. Mehrere 
statistische Auswertungen runden diesen Bericht ab.

Überströmtes Wehr bei Samern beim August-Hochwasser 2010 der Vechte
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2 Beschreibung des Plangebietes

Das Teilbearbeitungsgebiet Vechte umfasst mit einer 
Gesamtfläche	von	1.053	km²	die	Einzugsgebiete	der	
Vechte und Dinkel. Im westlichen Münsterland ent-
steht die Vechte in der Gemeinde Schöppingen durch 

den	Zusammenfluss	des	Burloer	und	des	Rockeler	
Baches. Sie ist insgesamt 182 km lang, wovon sich 
71	km	der	Lauflänge	in	Niedersachsen	befinden	[3].	

Abbildung 1: Übersichtskarte der FGG Rhein (niedersächsischer Teil)
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Im Einzelnen erfolgt die Umsetzung der Richtlinie in 
drei Hauptarbeitsschritten:

1. Bis Ende 2011 waren an den Binnengewässern 
und der Küste Risikogebiete zu ermitteln und der EU 
mitzuteilen.

2. Bis Ende 2013 wurden für diese Risikogebiete in 
einem zweiten Arbeitsschritt Hochwassergefahren- 
und Risikokarten erarbeitet. 

3. Bis Ende 2015 sind Hochwasserrisikomanage-
mentpläne zu erstellen, die Maßnahmen enthalten, 

mit denen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Ver-
antwortlichen den Gefahren des Hochwassers be-
gegnen können.

Die Richtlinie sieht zudem eine alle sechs Jahre vor-
zunehmende Überprüfung und erforderlichenfalls 
eine Aktualisierung der Ergebnisse der jeweiligen 
Umsetzungsschritte vor. Die Erstellung der HWRM-
Pläne ist mit den Anforderungen der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) zu koordi- 
nieren.

Die Ergebnisse der oben genannten Arbeitsschrit-
te, wie z.B. eine Karte der Risikogebiete und die 
Hochwassergefahren- und Risikokarten, werden 
über die Internetseite des NLWKN bereitgestellt: 
www.nlwkn.niedersachsen.de  
( Wasserwirtschaft  EG-Hochwasserrisikoma-
nagementrichtlinie).

Dabei können die Hochwassergefahren- und Risi-
kokarten	 im	PDF-Format	 sowohl	 über	 eine	 interak-
tive Kartendarstellung auf dem Umweltkartenserver 
des Landes Niedersachsen als auch direkt über eine 
Linkliste heruntergeladen werden. Zusätzlich sind 
dort auch Datenpakete zum Download angeboten, 
welche umfangreiche GIS-Daten zu jedem Gewäs-
ser enthalten.

Abbildung 2: Der Hochwasserrisikomanagementkreislauf [4]

3 Die drei Arbeitsschritte der HWRM-RL

Das Ziel der HWRM-RL ist es, einen Rahmen für die 
Bewertung und das Management von Hochwasser-
risiken zur Verringerung der hochwasserbedingten 
nachteiligen	Folgen	für	

• die menschliche Gesundheit, 
• die Umwelt,  
• das Kulturerbe und  
• wirtschaftliche Tätigkeiten 

in der Gemeinschaft zu schaffen. Im Vordergrund 
steht dabei der Managementgedanke der Richtlinie 
(siehe Abbildung 2), der beinhaltet, dass sämtliche 
Handlungsbereiche und Aspekte des Risikomanage-
ments Berücksichtigung im Prozess der Planerstel-
lung	 finden.	 Betont	 wird	 der	 Vorsorgegedanke	 der	
Richtlinie.
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4 Die Erfassung der Maßnahmen in Niedersachsen

4.1 Allgemeines

Der NLWKN ist gem. § 1 Satz 1 Nr. 20 der Verord-
nung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Was-
serrechts (ZustVO-Wasser) für die Aufstellung der 
Hochwasserrisikomanagement-Pläne zuständig. Der 
örtliche und regionale Hochwasserschutz bzw. die 
Gefahrenabwehr ist grundsätzlich Aufgabe der Kom-
munen und Verbände, sofern nichts anderes geregelt 
ist.

Daher hat der NLWKN öffentliche Institutionen mit 
Zuständigkeiten im Hochwasserrisikomanagement 
(z.B. Kommunen und Verbände) aufgefordert, sich 
aktiv an der Aufstellung der HWRM-Pläne zu betei-
ligen und Maßnahmen ihres eigenen sachlichen und 
räumlichen Zuständigkeitsbereichs an den NLWKN 
zu melden. Gemeldet werden sollten nur Maßnah-
men, die seit Ende 2011 geplant wurden, bereits 
laufen oder umgesetzt sind und die innerhalb der 
nächsten	sechs	Jahre	aus	eigenen	finanziellen	Mit-
teln begonnen oder umgesetzt werden. Dabei geht 
es ausdrücklich nicht nur um Maßnahmen des tech-
nischen Hochwasserschutzes, sondern um alle Maß-
nahmentypen aus dem gesamten Hochwasserrisiko-
management-Kreislauf der Hochwasservorsorge und 
-bewältigung (siehe Abbildung 2). 

Für	die	Maßnahmenerfassung	hat	der	NLWKN	eine	
Internet-Plattform eingerichtet. Über diese konn-
ten Maßnahmen aus einem Katalog ausgewählt, 
in einer Karte verortet und nach dem Ausfüllen ei-
niger Zusatzinformationen von Mitte März 2014 bis 
Ende Juni 2014 an den NLWKN gemeldet werden. 
Neben der Kurzbezeichnung und einer ausführliche-
ren Beschreibung waren je nach Maßnahmentyp 
verschiedene Zusatzinformationen anzugeben (z.B. 
Umsetzungsstand der Maßnahme, weitere beteiligte 
Akteure	oder	Sicherstellung	der	Finanzierung).

Technische	Maßnahmen,	die	über	das	Bau-	und	Fi-
nanzierungsprogramm dem NLWKN bekannt sind, 
wurden	 genauso	wie	 die	 vorläufig	 gesicherten	 und	
festgesetzten Überschwemmungsgebiete (ÜSG) 
zentral vom NLWKN gemeldet. Die Gewässer, für 
die noch nicht alle ÜSG-Abschnitte innerhalb des Zu-
ständigkeitsbereiches einer Unteren Wasserbehörde 
festgesetzt wurden, wurden mit dem Umsetzungs-
stand „angelaufen bzw. laufend“ versehen (siehe Ka-
pitel 4.3.3). 

Der vorliegende Bericht stellt keine vollständige Be-
standsaufnahme aller im Einzugsgebiet der Vechte 
vorkommenden Maßnahmen dar. Vielmehr ist zu ver-
muten, dass weit mehr Maßnahmen realisiert sind, 
jedoch nicht gemeldet wurden.

Die	 gemeldeten	 Maßnahmen	 fließen	 aggregiert	 in	
den HWRM-Plan für das Teil-Bearbeitungsgebiet 
Vechte	der	Flussgebietseinheit	Rhein	ein	und	werden	
an die EU-Kommission gemeldet. Im HWRM-Plan ist 
durch die Aggregation kein Rückschluss mehr auf die 
einzelnen Maßnahmen möglich. In dem vorliegenden 
Bericht werden deshalb ergänzend zum HWRM-Plan 
des Landes Niedersachsen die Maßnahmen einzeln 
aufgeführt und konkretere Auswertungen durchge-
führt.

4.2 Plausibilitätsprüfung
Nach der Übermittlung der Maßnahmen über die 
Internet-Plattform erfolgte im NLWKN eine Plausi-
bilitätsprüfung. Dabei wurde zunächst die Meldefä-
higkeit der Maßnahmen geprüft (Beispiele für abge-
lehnte Maßnahmen: Maßnahme liegt nicht in einem 
Risikogebiet	bzw.	hat	keine	signifikante	Relevanz	für	
ein Risikogebiet, doppelt gemeldete Maßnahmen, zu 
allgemein gehaltene Maßnahmen). Weiterhin erfolg-
te eine Kontrolle der angegebenen Lage. 

Darauf aufbauend wurden die Maßnahmen ggf. wei-
teren Risikogewässern zugeordnet: Wenn sich eine 
Maßnahme im gesamten Landkreis auswirkt und in 
diesem Landkreis mehrere Risikogewässer liegen, 
musste diese Maßnahme allen Risikogewässern im 
Landkreis zugeordnet werden. Ein weiterer Punkt bei 
der Plausibilisierung war die Prüfung der Zuordnung 
des Maßnahmentyps. Außerdem wurde mit Hilfe der 
Maßnahmenbeschreibung und der Verortung geprüft, 
ob der Akteur zur Meldung der Maßnahme berechtigt 
war, da eine Meldung im sachlichen und räumlichen 
Zuständigkeitsbereich des Akteurs zu erfolgen hatte. 
Unklarheiten wurden mit dem Melder geklärt und Än-
derungen ggf. vorgenommen. Eine Überprüfung der 
Maßnahmen auf hydraulische Wirksamkeit erfolgte 
nicht. 
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4.3 Ergebnisse
 4.3.1 Allgemeines
Für	das	niedersächsische	Einzugsgebiet	der	Vechte	
wurden rund 80 Maßnahmen  gemeldet. Die einzel-
nen gemeldeten Maßnahmen sind mit den nament-
lich genannten Akteuren und dem Umsetzungsstatus 
in	 tabellarischer	 Form	 nach	 Gewässern	 sortiert	 im	
Anhang aufgeführt. Neben einer Kurzbeschreibung 
der Maßnahme steht auch der zugeordnete nieder-
sächsische Maßnahmentyp mit in den Tabellen. Da-
durch, dass es Maßnahmen gibt, die für das gesamte 
Zuständigkeitsgebiet des Akteurs wirken und in die-
sem Gebiet ggf. auch mehrere Risikogewässer lie-
gen, tauchen einige Maßnahmen mehrfach auf.

Die Tabellen sind wie folgt gegliedert: 

1. Landesweite Maßnahmen,

2.	Flussgebietsweite	Maßnahmen,

3. Maßnahmen je Risikogewässer in  
 alphabetischer Reihenfolge.

Innerhalb jeder Tabelle sind zunächst Maßnahmen 
des Landes beschrieben, dann Maßnahmen der 
Kommunen, der Verbände und zuletzt die Maßnah-
men sonstiger Akteure. Unter sonstigen Akteuren 
sind z.B. berufsständische Körperschaften (Kam-
mern), die Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt sowie Niedersachsen Ports GmbH zu ver-
stehen. Von Verbänden wurden allerdings in diesem 
Einzugsgebiet keine Maßnahmen gemeldet.

Kommunale Maßnahmen der Gemeinden wurden 
entsprechend der Zugehörigkeit zu Landkreisen bzw. 
Samtgemeinden gruppiert.

 4.3.2 Verteilung der Maßnahmen nach   
  Akteuren und Handlungsfeldern
In Abbildung 3 ist der Anteil der gemeldeten Maß-
nahmen nach Zuständigkeit der Akteure für das nie-
dersächsische Einzugsgebiet der Vechte dargestellt. 
Die Hälfte der Maßnahmen sind Maßnahmen der 
Kommunen und ca. 49 % der Maßnahmen wurden 
vom Land Niedersachsen gemeldet. Von sonstigen 
Akteuren wurde etwas mehr als ein Prozent der Maß-
nahmen gemeldet. 

In Tabelle 1 ist die Anzahl bzw. der Anteil der Maßnah-
men	nach	Handlungsfeld	ausgewertet.	Fast	40	%	der	
Maßnahmen	sind	flächenvorsorgende	Maßnahmen.	
Dabei	geht	es	grundsätzlich	um	die	angepasste	Flä-
chennutzung und insbesondere um die Berücksich-
tigung des Hochwasserschutzes in der räumlichen 

Abbildung 3: Prozentualer Anteil der gemeldeten Maß-
nahmen nach Zuständigkeit der Akteure im nieder-
sächsischen Einzugsgebiet der Vechte

Handlungsfeld Anteil
Flächenvorsorge 38,2%
Konzeptionelle Maßnahmen 23,7%
Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 18,4%
Informationsvorsorge 6,6%
Natürlicher Wasserrückhalt 5,3%
Technischer Hochwasserschutz 3,9%
Bauvorsorge 1,3%
Risikovorsorge 1,3%
Vermeidung 1,3%

Planung wie beispielsweise der Bauleitplanung. Die 
konzeptionellen Maßnahmen, welches in der Regel 
landesweite Maßnahmen sind, machen ca. 24 % aus. 
18 % der Maßnahmen sind dem Handlungsfeld „Ge-
fahrenabwehr und Katastrophenschutz“ zugeordnet. 
Darunter fällt z.B. die Durchführung von Übungen 
gegen	Hochwasser	oder	Sturmflut,	die	Weiterbildung	
der Mitarbeiter oder Einsatzkräfte durch Lehrgänge, 
die Bereitstellung von Personal- und Sachressourcen 
für das Krisenmanagement sowie die Neuaufstellung 
oder	 Fortschreibung	 örtlicher	Alarm-/	 Einsatz-	 bzw.	
Gefahrenabwehrpläne Hochwasser. Aus den Hand-
lungsfeldern Informationsvorsorge, natürlicher Was-
serrückhalt, technischer Hochwasserschutz, Bau-
vorsorge, Risikovorsorge sowie Vermeidung wurden 
zusammen	 ein	 Fünftel	 der	 Maßnahmen	 gemeldet.	
Eine Meldung von Maßnahmen der Handlungsfel-
der Verhaltensvorsorge und Regeneration ist nicht 
erfolgt.

Tabelle 1: Maßnahmen nach Handlungsfeld
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 4.3.3 Umsetzungsstand der Maßnahmen
Bei der Meldung wurde der Umsetzungsstand der 
Maßnahmen zum Zeitpunkt der Meldung (Mitte 
März bis Ende Juni 2014) angegeben. Dabei gab 
es je nach Maßnahmentyp folgende Auswahlmög-
lichkeiten: „noch nicht begonnen“, „angelaufen bzw. 
laufend“, „in Planung“, „im Bau bzw. in Umsetzung“ 
sowie „abgeschlossen“. Speziell für bauliche Maß-
nahmen wurden die Umsetzungsstände „in Planung“ 
und „ im Bau bzw. in Umsetzung“ vergeben.

Im	Folgenden	werden	die	Umsetzungsstände	erläu-
tert:

• noch nicht begonnen: Das Verfahren oder der Ver-
waltungsvorgang wurde noch nicht begonnen und 
der Maßnahmenträger ist noch nicht tätig gewor-
den. Eine Beratungsleistung wurde noch nicht an-
geboten und für eine Studie, Untersuchung oder 
Planungsleistung wurde noch kein Vertrag unter-
zeichnet. Bei baulichen Maßnahmen haben die für 
den Baubeginn notwendigen technischen Vorarbei-
ten bzw. Verwaltungsvorgänge noch nicht begon-
nen.

• angelaufen bzw. laufend: Bei Verfahren oder Ver-
waltungsvorgängen ist zumindest eine erste Ver-
waltungstätigkeit aufgenommen worden oder 
Vorgänge wurden angelegt. Beratungsleistungen 
werden angeboten und genutzt und bei Studien, 
Untersuchungen oder Planungsleistungen wurde 
ein Auftrag vergeben oder die Arbeiten haben be-
gonnen.

• in Planung: Die für den Baubeginn notwendigen 
Verwaltungsabläufe wurden aufgenommen und 
mindestens die Leistungsphase 1 der HOAI hat 
begonnen. Dabei ist die alleinige Meldung an den 
NLWKN hier nicht als Planung zu verstehen.

• im Bau bzw. in Umsetzung: Die Bauarbeiten haben 
begonnen, sind aber noch nicht abgeschlossen.

• abgeschlossen: Bei Verfahren oder Verwaltungs-
vorgängen wurde der Plan angenommen bzw. 
aufgestellt. Wenn die Maßnahme mehrere Verwal-
tungsvorgänge erforderlich macht, gilt sie erst als 
abgeschlossen, wenn alle Vorgänge abgearbeitet 
sind. Bei Beratungsleistungen oder Weiterbildung 
bedeutet „abgeschlossen“, dass die Beratung 
durchgeführt wurde und nicht länger angeboten 
wird. Dies wird nur für Beratungen erwartet, die 
sich über einen kurzen Zeitraum erstrecken oder 
einmalig sind und deren Dauer in Relation zum ge-
samten Hochwasserrisikomanagement-Zyklus be-
grenzt ist. Handelt es sich um eine Studie, Unter-
suchung oder Planungsleistung, ist die Maßnahme 
abgeschlossen, wenn die Ergebnisse abgeliefert 
wurden, verfügbar sind oder die Arbeiten been-
det sind. Insbesondere bei baulichen Maßnahmen 
müssen alle Arbeiten abgeschlossen und die An-
lage funktionsfähig und betriebsbereit sein.

Abbildung 4 zeigt, wieviel Prozent der Maßnahmen 
im Einzugsgebiet der Vechte welchen Umsetzungs-
stand haben. Danach sind bereits 34 % der Maßnah-
men abgeschlossen. 61 % der Maßnahmen sind in 
der Umsetzungsphase. Da keine Maßnahmen ge-
meldet wurden, die in Planung oder im Bau bzw. in 
Umsetzung (bauliche Maßnahmen) sind, haben alle 
Maßnahmen in der Umsetzungsphase den Umset-
zungsstand angelaufen bzw. laufend. Lediglich 5 % 
der Maßnahmen wurden noch nicht begonnen.

Abbildung 4:  
Umsetzungstand der  
Maßnahmen  
(Stand Juni 2014)
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5	Häufig	gestellte	Fragen

Wie wird die Öffentlichkeit informiert  
und beteiligt?
Die	Ergebnisse	der	vorläufigen	Bewertung,	die	Ge-
fahren- und Risikokarten sowie die HWRM-Pläne sind 
gemäß § 79 Abs.1 WHG zu veröffentlichen. Im Rah-
men der Anhörungsphase der obligatorisch durchzu-
führenden strategischen Umweltprüfung (SUP) er-
folgt die Auslegung des Entwurfes des HWRM-Plans 
und des Umweltberichts. Die Öffentlichkeit hat hier 
die Gelegenheit zur Stellungnahme. Darüber hinaus 
informiert der NLWKN in verschiedensten Informati-
onsveranstaltungen und im Internet über den Stand 
der Umsetzung der HWRM-RL.

Welche rechtlichen Folgen hat die  
Maßnahmenmeldung?
Die Meldung der Maßnahmen stellt eine freiwillige 
Selbstverpflichtung	 der	 Akteure	 dar.	 Dementspre-
chend	 gibt	 es	 keine	 direkten	 rechtlichen	 Folgen.	
Durch die Maßnahmenmeldung und eine transpa-
rente Information der Öffentlichkeit durch die Akteure 
kann Hochwasserbewusstsein bei Bürgerinnen und 
Bürgern geschaffen werden.

Außerdem kann die Auseinandersetzung mit dem 
Maßnahmenkatalog Aufschluss über die Situation 
der Hochwasservorsorge im eigenen Zuständigkeits-
bereich geben.

Wie aktuell sind die gemeldeten Maßnahmen?
In die Maßnahmentabelle wurden die Maßnahmen 
aufgenommen, die seit Ende 2011 umgesetzt wur-
den oder die innerhalb von sechs Jahren aus eige-
nen	 finanziellen	 Mitteln	 begonnen	 oder	 umgesetzt	
werden sollen. Die Tabellen geben den Stand Juni 
2014 wieder.

Werden die Maßnahmen regelmäßig aktualisiert?
Gemäß §75 Abs. 6 WHG sind die HWRM-Pläne bis 
zum 22. Dezember 2021 und danach alle sechs 
Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktu-
alisieren. Der NLWKN wird daher als Moderator im 
Prozess	 der	 Planerstellung	 die	 Maßnahmenträger/
Akteure zu gegebener Zeit erneut einbinden und zur 
Aktualisierung des Umsetzungsstandes sowie ggfs. 
zur Meldung weiterer Maßnahmen auffordern.

Wie werden die Maßnahmen an die EU  
gemeldet?
Der NLWKN hat im Oktober 2014 die Maßnahmen in 
den sogenannten WasserBLIcK, eine von der Bun-
desanstalt für Gewässerkunde (BfG) betriebene In-
ternetplattform, hochgeladen. Hierüber werden das 
nationale Berichtsportal Wasser und das zentrale 
Fachportal	der	zuständigen	Behörden	betrieben,	mit	
Hilfe	dessen	der	NLWKN	seine	Berichtspflichten	u.a.	
in den Bereichen der WRRL und der HWRM-RL ge-
genüber der EU erfüllt.

Im Bereich der HWRM-RL erfolgt das Hochladen 
der Maßnahmen über vorgegebene Schablonen der 
BfG,	 die	 im	 Fall	 der	 Maßnahmenmeldung	 als	 vor-
strukturierte Datenbank funktioniert. Aus den hoch-
geladenen	Daten	erstellen	die	Flussgebietsgemein-
schaften die HWRM-Pläne. Da diese relativ abstrakt 
sind, wurde der vorliegende Bericht erarbeitet. Durch 
diesen können sich Bürgerinnen und Bürger sowie 
Verantwortliche darüber informieren, welche Maß-
nahmen in ihren jeweiligen Regionen geplant, ange-
laufen oder umgesetzt sind.

Was macht die EU mit den Maßnahmen- 
meldungen?
Aufgabe der EU-Kommission ist es, die ihr gemelde-
ten Daten aus den Mitgliedsstaaten auszuwerten und 
die Ergebnisse zu veröffentlichen. Erforderlichenfalls 
werden die Mitgliedsstaaten zur Nachbesserung 
aufgefordert. Sollte die Richtlinie nicht vollständig 
umgesetzt sein, kann die EU-Kommission Vertrags-
verletzungsverfahren gegen die betroffenen Länder 
einleiten. Ziel ist es, eine möglichst richtlinienkonfor-
me Umsetzung der HWRM-RL in allen Mitgliedsstaa-
ten der EU sicherzustellen.
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